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Informationen zum neuem 
Betriebsrentenstärkungsgesetz
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Hintergründe

▪ Ausbau und Stärkung der betrieblichen Altersversorgung

▪ Der Gesetzgeber hat insbesondere an die                                                                   die 
kleinen und mittleren Betriebe gedacht

▪ Bei der Umsetzung kommt den Tarifvertragspartnern eine tragende Rolle zu

▪ Versorgungssituation der Arbeitnehmer soll verbessert werden, da die Leistungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreichen
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Die Beteiligung der Arbeitnehmer zu gering

• nur jeder zweite Arbeitnehmer hat eine 
Betriebsrenten-Anwartschaft

• nur eines von drei Unternehmen nutzt 
die Entgeltumwandlung

• Teilnahmequoten in den vorhandenen 
Versorgungseinrichtungen/ 
Gruppenverträgen oft nur zwischen  

5 und 15 %. 

Folie 3 t
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Verbesserte Rahmenbedingungen für alle
(steuerliche Förderung) 

• Steuerfreie Grenze steigt auf 8% der BBG

• Gilt für Beiträge an z. B. Direktversicherungen und Pensionskassen

• Wichtig: 4% der Beiträge bleiben weiterhin steuer- und sozialversicherungsfrei

• Neue und einfache Regelungen für Einmalzahlungen bei Ausscheiden des

Arbeitnehmers aus dem Betrieb

• Neue Nachzahlungsmöglichkeit für entgeltfreie Zeiten (z. B. Elternzeit)

• Anrechnungsgrenze für Grundsicherung steigt auf 200,- €

monatlicher steuerfreier Höchstbeitrag 2022: 564,- € !
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Verbesserte Rahmenbedingungen für alle
(Zuschuss zur Entgeltumwandlung)

• Arbeitgeberzuschuss für alle bei Entgeltumwandlung 
• Für bestehende und künftige Entgeltumwandlungsvereinbarungen

• Der Arbeitgeberzuschuss beträgt 15%, soweit Sozialversicherungsbeiträge eingespart 
werden (sofort unverfallbar zugunsten des AN)

• Ausgleich für die spätere Verbeitragung der Leistungen beim Arbeitnehmer

Altverträge vor 2019 sind ab Januar 2022 zu berücksichtigen
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Beitrag zur Krankenversicherung der Rentner

dynamischer Freibetrag für Betriebsrenten, 2022: 164,50 € monatlich

bei Kapitalabfindung der Leibrente: 1/120stel Anrechnung als fiktive Rente 

(Verteilung auf zehn Jahre)

Beispiel: Kapitalabfindung 24.000,- € : 120 Monate =>  200,- € fiktiver Rentenbetrag

abzgl. 164,50 € Freibetrag = 35,50 € zu verbeitragende Einkünfte aus 

Betriebsrente

35,50 € zu ca. 18 % = 6,39 € Krankenkassenbeitrag (endet nach 10 Jahren)
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Bestandsverträge werden um den 15 %igen AG-Zuschuss –

auf den AN-Entgeltumwandlungsteil - erhöht

Bsp: bisher AN-Umwandlungsbetrag 100,- €

neu: AN-Umwandlungsbetrag 100,- € zzgl. AG-Zuschuss 15 €

= neuer Gesamtbeitrag zur Pensionskasse 115,- €

Umsetzung des AG-Zuschuss

Variante I
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Bestandsverträge vermindern den AN-Entgeltumwandlungsteil 

um den 15 %igen AG-Zuschuss (Umwidmung)

Bsp: AN-Umwandlungsbetrag 100,- €

neu:  AN-Umwandlungsbetrag 86,95 € zzgl. AG-Zuschuss 13,05  € 

= unveränderter Gesamtbeitrag zur Pensionskasse 100,- €

Variante II
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Arbeitgeber zahlt bereits einen Zuschuss

->  kann dieser auf die 15 % angerechnet werden?

Im Normalfall: Nein

hohe Anforderungen an mögliche Anrechnung:
- in Entgeltumwandlungsvereinbarung klarer Bezug auf Sozialversicherungsersparnis

- Zuschuss von Beginn an unverfallbar

- keine Abgeltung von sonstigen Besitzständen 

(z. B. Entfall von AG-Zuschuss zur VL)

- keine tariflich verhandelte Zuschussregelung

- hohe Rechtsunsicherheit, da stets Einzelfallprüfung
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wichtig: Arbeitsrechtilche Vereinbarung
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Betriebsrentenstärkungsgesetz – Umsetzung im Betrieb

Anpassung der Rentenverträge (Erhöhung oder Umwidmung)

Anpassung der arbeitsrechtlichen Vereinbarung (oder Ersteinrichtung)

Berücksichtigung in der Lohnbuchhaltung
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Das Informationsblatt zum BRSG

Fo. Nr. 27006xx
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


